
 
Energiespar-Tipp: 
Die Energieeinsparverordnung 
 
Ein Service Ihrer Stadt Ladenburg  
 
Am 1. Februar 2002 trat die 
Energieeinsparverordnung (EnEV) in Kraft. Mit ihr 
wurden neue Anforderungen an den baulichen 
Wärmeschutz und an die Versorgungstechnik von 
Gebäuden gestellt. Ziel ist es, die klimaschädlichen 
CO2-Emissionen weiter zu verringern. Die EnEV 
stellt im Neubau Anforderungen an die 
Bauausführung, die Luftdichtheit, den Wärmeschutz 
und an die Effizienz der Anlagen für Heizung, 
Warmwasser und Lüftung. 
 
Wird z.B. der Außenputz saniert und unterschreitet 
das alte Mauerwerk einen gewissen Dämmwert, 
muss gedämmt werden. Das ist bei fast allen 
Häusern der Fall, die älter als 20 Jahre sind. 
Wärmedämmung ist für nicht begehbare aber 
zugängliche Dachböden seit dem 1. Januar 2007 
Pflicht. Der Mindestwärmeschutz für Bauteile wird in 
der EnEV ebenfalls vorgeschrieben. Die notwendige 
Dicke der Dämmung ist hierbei von der 
bestehenden Bausubstanz und der 
Dämmstoffqualität abhängig. Unser Tipp: Dämmen 
sie besser als es die EnEV verlangt, denn die 
Heizkostenersparnis ist in der Regel höher als die 
Mehrkosten. 
 
Heizkessel die vor dem 1. Oktober 1978 in Betrieb 
genommen wurden, mussten bis Jahresbeginn 
gegen einen neuen ausgetauscht werden. Bis zum 
31. Dezember 2008 hat man noch Zeit, wenn der 
Schornsteinfeger den Weiterbetrieb gestattet oder 
der Brenner nach dem 1. November 1996 erneuert 
wurde und die Abgasverlustgrenzwerte einhält. Für 
selbst genutzte Ein- und Zweifamilienhäuser 
bestehen diese Pflichten bis zu zwei Jahren nach 
Eigentümerwechsel nicht.  
 
Haben Sie Fragen zur Energieeinsparverordnung? 
Der Energieberater Peter Kolbe von der KliBA ist 
regelmäßig für Sie im Rathaus vor Ort – natürlich 
kostenlos und unverbindlich.  
 



Rufen Sie einfach an: Direkt bei der KliBA unter 
der Telefonnummer 06221/60 38 08.  
 
Die nächste Beratung findet  am Mittwoch, dem 30. 
Mai 2007, zwischen 15 und 17 Uhr im Zimmer 
114 des Rathauses statt. 
 
Nutzen Sie diese kostenlose Serviceleistung Ihrer 
Kommune! 


